
1. Für den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Marketing, Digitalisierung und Energiewende 

wird die Kurzbezeichnung „WMDET“ verwendet. 
 

2. Unter Einbeziehung der zuvor beschlossenen Änderungen/Ergänzungen beschließt der Rat der 
Gemeinde die als Anlage 3 beigefügte Neufassung der Richtlinien zur Übertragung von 
Entscheidungsbefugnissen auf den Bürgermeister sowie zur Regelung von Zuständigkeiten für die 
Ausschussarbeit und für den Bürgermeister – Zuständigkeitsordnung (ZustO). 


